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Zu einer ersten informellen Kontaktaufnahme zwischen der im 
Januar 1819 auf Initiative des Freiherrn Heinrich Friedrich Karl vom 
und zum Stein begründeten Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts­
kunde und Laßberg war es bereits im Frühjahr 1819 gekommen. Da 
Laßbergs Erwerbung des Hohenemser Nibelungencodex in weiten 
Kreisen bekannt geworden war, ließ Lambert Büchler dem Freiherrn 
von Laßberg über Josef von Ittner ein Schreiben zukommen, welches 
neben der Aufforderung, der neugegründeten Gesellschaft beizutreten, 
auch die Anfrage enthielt, ob Laßberg Auskunft über den Verbleib der 
reichen Handschriftensammlung der Herren von Hohenems geben 
könnte, die der gelehrte Abt von St. Blasien, Martin Gerbert, 1760 auf 
deren Stammschloß noch selbst vorgefunden hatte6. Josef von Ittner, 
der bis zur Auflösung des Malteserordens in der Säkularisation als 
dessen Kanzler in Heitersheim bei Freiburg im Breisgau gelebt hatte, 
stand seit 1804 im Dienst des badischen Großherzogs. 1818 war Ittner 
badischer Bevollmächtigter beim Bundestag in Frankfurt, von 1819 an 
amtierte er als badischer Gesandter in der Schweiz und als Direktor des 
Seekreises7. Laßberg hatte Ittner bereits 1787/88 während seiner Frei­
burger Studienzeit kennengelernt.

Die Existenz eines Antwortbriefes von Laßberg an Büchler vom 
3. April 1819 ist zwar seit langem bekannt, sein Inhalt konnte bisher 
allerdings nur aus einem Regesteneintrag und der Paraphrase eines 
Bruchteils des Textes erschlossen werden8. Viele Jahrzehnte hindurch 
galt dieses Schreiben Laßbergs, das zweifellos interessanteste Dokument 
bezüglich seiner Beziehungen zu den MGH, als verschollen, konnte 
nun jedoch innerhalb des Nachlasses Georg Heinrich Peitz’ im Ge­


